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polizei usw.; das wäre nicht gegangen. Dann gab es eine
sogenannte Kombilösung; die haben wir abgelehnt. Da wä-
ren beide – Bund und Kanton – im gleichen Gebiet für die Si-
cherheit zuständig. Wer etwas von Führung und Sicherheit
versteht, weiss, dass man nie mit einer solchen Lösung ar-
beiten kann. Das ist eine Schönwettervariante, die im Ernst-
fall nie funktioniert.
Ich komme zur Frage der Bestände, also zur Frage von
Herrn Pfisterer, und zum Einbezug des Militärs in dieses Si-
cherheitskonzept. Zu den Beständen: Wenn der Bestand
von 2003 gilt, heisst das, dass das Grenzwachtkorps von
den Sparmassnahmen, wie sie die Entlastungsprogramme
2003 und 2004 vorsehen, nicht betroffen ist. Das Eidgenös-
sische Finanzdepartement hatte vorgesehen, auch das
Grenzwachtkorps – also nicht nur die Warenkontrolle, son-
dern auch das Grenzwachtkorps – diesen Massnahmen zu
unterwerfen. Das kann das Departement jetzt nicht tun, und
damit sind die Bestände natürlich höher, als wenn man das
nicht beschlossen hätte. Das heisst oder sollte eigentlich
auch heissen, dass die Kantone dann mehr Leute bekom-
men. Ich meine, das wäre ja der Sinn. Ob es gescheit ist,
das Grenzwachtkorps auszubauen und dort Grenzwächter
einzusetzen, wenn man in den Kantonen die Polizei verstär-
ken muss, oder ob man da nicht besser Polizisten genom-
men hätte, lasse ich jetzt mal offen. Ich glaube, wenn man
zum Schluss käme, das Zweite wäre besser, müsste man
auf diesen Entscheid zurückkommen. Das kann man bei Ge-
setzesentscheiden ja auch tun.
Zum Zweiten – «Militärische Sicherheit» –: Wir setzen das
Militär heute ja namentlich zum Schutz von völkerrechtlich
geschützten Gebäuden ein, also in erster Linie zum Schutz
von Botschaften. Ob das eine gescheite Lösung ist oder
nicht, diskutiere ich nicht mehr. Es ist jetzt so beschlossen.
Natürlich ist das eine billigere Lösung, wenn man die volks-
wirtschaftlichen Kosten nicht berechnet. Es ist klar: Wenn
man sagt, dass die Soldaten, die hier Dienst leisten – mit
Sold und Erwerbsersatz –, sowieso Dienst leisten, ist das
natürlich eine kostengünstige Lösung. Aber in Bezug auf
eine Dauerlösung muss man ein Fragezeichen setzen, und
da wird man auch immer wieder darüber diskutieren müs-
sen. Meines Erachtens ist der Einsatz des Militärs dann
sinnvoll, wenn er während einer kurzen Zeit geleistet werden
muss und nicht zu einer Dauereinrichtung wird.
Die Angehörigen einer Milizarmee sind zu Hause, wenn man
sie nicht braucht, und man bietet sie auf, wenn man sie
braucht, auch für kurze Zeit. Das ist der grosse Vorteil. Das
machen wir zum Beispiel beim WEF. Wenn wir hier Verstär-
kung brauchen, werden die Leute für einen WK aufgeboten,
nehmen diese Aufgabe wahr und gehen wieder nach Hause.
Auch für die ganze Flüchtlingsbetreuung, für die Asylfragen
müssen wir für die Zukunft solche Dinge ins Auge fassen, für
den Fall, dass plötzlich wegen eines Krieges, eines Bürger-
krieges sehr viele kämen; das wäre besser, als im Land eine
Infrastruktur aufrechtzuerhalten für 40 000 Leute, die viel-
leicht in fünf Jahren mal kommen.
Ich muss Ihnen sagen: Militär einzusetzen für die Sicher-
heitsaufgaben der Polizei – sprich Schleierfahndung –, das
kommt nicht infrage, ausser natürlich, das Parlament würde
dies beschliessen. Denn das würde heissen, dass Soldaten
in den Städten Identitätskontrollen durchführen würden usw.
Ich glaube, das macht keinen Sinn; zudem ist das eine Dau-
eraufgabe. Darum hat das Militär bis jetzt auch klar gesagt,
das komme nicht infrage. Aber wenn die Grenzen vorüber-
gehend geschlossen oder bewacht werden sollten, wäre das
Aufbieten von militärischen Einheiten richtig; das Militär
übernimmt ja heute schon Grenzschutzaufgaben. Das fällt
dann mit Schengen weg, aber kurzfristig kann das Militär
aufgeboten werden.
In diese Richtung gehen die Arbeiten. Es sind noch viele De-
tailfragen zu lösen, aber man sollte sich von den Grundsät-
zen hinsichtlich Verantwortung, Unterstellung und der ei-
gentlichen Polizeiaufgaben nicht entfernen. Ich bin der Mei-
nung, die Sicherheit werde in Zukunft für uns wichtiger wer-
den, unabhängig von Schengen. Globalisierung und Inter-
nationalisierung bringen unglaubliche Bewegungen mit sich,

auch im Verbrecherbereich. Dieser Tatsache sollten wir ins
Auge sehen.
[VS]
Angenommen – Adopté 
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Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Es liegt ein
schriftlicher Bericht der Kommission vor. Sie beantragt ein-
stimmig, die Motion anzunehmen.
[VS]
Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Die Motion
des Nationalrates (Hofmann Urs) verlangt vom Bundesrat
zwei Dinge:
1. Der Bundesrat soll generell die Frage der Aufsicht über
die Bundesanwaltschaft einer Prüfung unterziehen.
2. Er soll einen Vorschlag ausarbeiten, der eine wirksame
Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gewährleistet.
Wie ist heute die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft ge-
regelt? Es bestehen für sie heute zwei Aufsichten: In fachli-
cher Hinsicht wird sie durch das Bundesstrafgericht in
Bellinzona beaufsichtigt, in administrativer Hinsicht ist der
Bundesrat, meist über das EJPD, Aufsichtsorgan. Über
diese Art der Ausgestaltung der Aufsicht bestehen sehr kon-
troverse Ansichten. Insbesondere werden von vielen eine
geteilte Aufsicht und damit auch eine geteilte Verantwortlich-
keit als problematisch betrachtet. In besonderer Weise gilt
dies dann, wenn das zu beaufsichtigende Gremium – in
casu die Bundesanwaltschaft – unabhängig zu sein hat.
Im Bewusstsein dieser Problematik hat sich das EJPD die-
ser Frage angenommen und ist derzeit daran, eine neue Re-
gelung auszuarbeiten. Bekannt ist, in welche Richtung diese
Neuregelung geschehen soll. Alleiniges Aufsichtsorgan soll
zukünftig der Bundesrat sein. Bei der Ausgestaltung einer
solchen Aufsicht sind allerdings wirksame Vorkehren zu tref-
fen, damit die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft um-
fassend gewährleistet und die Bundesanwaltschaft von
politischen Einflüssen abgeschottet bleibt.
Wenn wir heute zur Motion des Nationalrates (Hofmann Urs)
Stellung nehmen, entscheiden wir noch nicht darüber, in
welche Richtung schliesslich die Ausgestaltung der Aufsicht
über die Bundesanwaltschaft gehen soll. Wir bleiben frei bei
der Frage, ob wir hiefür den Bundesrat oder das Bundes-
strafgericht als geeignet erachten. Wir bleiben auch frei, dar-
über zu befinden, ob allenfalls sogar die bisherige Dualität
beibehalten werden soll. Wir können und müssen jedoch
heute zur Kenntnis nehmen, dass der Bundesrat bereit ist,
das zu tun, was die Motion fordert, nämlich die Überprüfung
der Aufsicht und die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage
zur Situation, wie sie zukünftig gelten soll.
Bei dieser Sachlage bleibt uns vernünftigerweise und zu
Recht nichts anderes übrig, als die Motion des Nationalrates
(Hofmann Urs) anzunehmen. Erledigt ist sie nämlich noch
nicht, weil die Überprüfung und die Ausarbeitung einer Vor-
lage noch nicht abgeschlossen sind. Die Motion abzulehnen
hat kaum einen Sinn, weil ja wohl auch der Ständerat zumin-
dest eine Überprüfung der Gegebenheiten bei der Aufsicht
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als richtig erachten dürfte. Eine Ablehnung der Motion wäre
unter diesen Umständen nur durch diejenigen zu erwägen,
welche eine Überprüfung grundsätzlich als sinnlos erachten
und der Auffassung sind, die bisherige, doppelte Aufsicht
solle auch zukünftig so bleiben. Ich glaube nicht, dass eine
solche definitive Vorwegnahme schon heute sinnvoll ist.
Deshalb beantragt Ihnen die Kommission für Rechtsfragen,
und zwar einstimmig, die Motion anzunehmen. Der guten
Ordnung halber weise ich nochmals darauf hin, dass die An-
nahme der Motion keinerlei präjudiziellen Auswirkungen auf
die spätere Haltung unseres Rates in der Aufsichtsfrage hat.
[VS]
Schwaller Urs (C, FR): Wir haben es gehört: Heute stim-
men wir bloss darüber ab, ob dem Bundesrat der Auftrag er-
teilt werden soll, die heutige Aufsicht über die Bundesan-
waltschaft zu überprüfen und Bericht und Antrag zu stellen.
Ich kann die Motion ebenfalls unterstützen. Ohne hier eine
spätere Diskussion vorwegnehmen zu wollen, möchte ich
aber folgende Bemerkungen deponieren:
1. Die heutige Regelung ist erst vor drei Jahren in Kraft ge-
treten, wie sich dies auch aus den «Erwägungen der Kom-
mission» im Bericht der RK-NR vom 14. Februar 2005
ergibt. Mir scheint es wichtig zu sein, dass nicht ohne Not in
einem exponierten Bereich wie der Bundesanwaltschaft
ständig geändert und verändert wird. Besteht überhaupt ein
fundierter Handlungsbedarf für eine Änderung? Vielleicht
sagt uns Herr Bundesrat Blocher bereits heute etwas dar-
über.
2. Nach meiner Lesart gibt es für die Ausübung der Aufsicht
folgende Lösungen: erstens Aufsicht durch das Bundesge-
richt in Lausanne, zweitens Aufsicht durch das Bundesstraf-
gericht in Bellinzona, das auch Beschwerdeinstanz ist,
drittens Aufsicht durch eine Art Conseil de Magistrature, wie
wir ihn z. B. im Kanton Freiburg eingeführt haben, viertens
Aufsicht durch das Departement oder den Gesamtbundes-
rat.
Welche Lösung auch immer gewählt wird, es bleibt für mich
der wichtigste Punkt, dass die Aufsicht beziehungsweise die
Aufsichtsstelle dem medialen Tagesgeschehen, der Tages-
politik, entzogen wird. Für jede Ausgestaltung der Aufsicht
gilt, dass diese fachlich kompetent und selbstverständlich
politisch neutral ist. Bei allen Lösungsvorschlägen, die ge-
prüft werden, muss letztlich vor allem ein Ziel die Arbeiten
und Überlegungen lenken, nämlich das Ziel, die Strafrechts-
pflege ständig zu verbessern – ich möchte es so formulie-
ren –, auch durch eine effiziente Bundesanwaltschaft als Teil
unseres schweizerischen Rechtssystems.
[VS]
Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist tatsächlich so, dass
die Wirksamkeit der Kontrolle der Bundesanwaltschaft in-
frage gestellt ist, sie wird auch vom Motionär infrage gestellt.
Er hat das auch anhand von Beobachtungen der parlamen-
tarischen Tätigkeit festgestellt.
Die Sache ist nicht einfach, weil die Bundesanwaltschaft
heute mehreren Aufsichtsbehörden unterstellt ist, nicht nur
zweien, wie es scheint – also administrativ dem Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizeidepartement und fachlich dem Bun-
desstrafgericht in Bellinzona –: Sie ist in besonderer Weise
auch dem Parlament unterstellt, weil die ganze Effizienzvor-
lage vom Parlament gegen den Willen des Bundesrates ge-
macht wurde. Die Situation wird also noch komplizierter.
Die in der Motion angesprochenen Probleme bestehen. Man
muss aber aufpassen, wenn es diese Probleme gibt, dass
man nicht einfach sagt, das liege in der Unfähigkeit des Un-
tergebenen. Wo viele Chefs sind, ist es schwer, ein guter
Untergebener zu sein. Das ist auch einmal zu erwähnen;
niemand kann zu vielen Herren dienen, das liegt in der Natur
der Sache. Wenn es gut und normal geht, spielt es keine
Rolle. Aber dann brauchen sie auch keinen Chef. Aber wenn
der Chef gebraucht wird, ist es etwas schwierig.
Ich befasse mich seit letztem Frühjahr mit den Folgen der
geteilten Aufsicht über die Bundesanwaltschaft. Sie ist natür-
lich besonders aktuell, weil die Bundesanwaltschaft eine un-
geheure Aufbauphase hinter sich hat, die führungsmässig
auch in normalen Fällen schwer zu bewältigen ist. Wenn Sie

plötzlich auf 600 Leute ausbauen – wie das das Projekt ge-
zeigt hat, wir gehen ja jetzt nicht so weit – und das an ver-
schiedenen Orten, dezentral, und Staatsanwälte führen
müssen, ist das nicht eine sehr einfache Angelegenheit. Sie
wissen auch, dass wir den Ausbau 2003 gestoppt haben.
Aber ob das so richtig ist, weiss man nie ganz genau; man
müsste ja alles sehen.
Die administrative Aufsicht umfasst nach Auffassung des
Departementes auch die Bewirtschaftung der Ressourcen.
Ich bin für die Finanzen, den Personalbestand usw. zustän-
dig; also muss die Ressourcenbewirtschaftung darunter fal-
len. Eine kohärentere Ressourcensteuerung vonseiten des
Departementes ist aber natürlich erschwert, wenn Sie z. B.
zu den Grundsätzen einer Verfolgung gar keine Beziehung
haben. Dass das in einzelnen Fällen so ist, die völlig unab-
hängig voneinander sind, muss überhaupt nicht diskutiert
werden.
Durch die berufliche und die fachliche Unabhängigkeit der
Bundesanwaltschaft und die entsprechende Aufsicht durch
die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes werden
die Eingriffsmöglichkeiten naturgemäss stark eingeschränkt.
Ich habe den Weg so gewählt, dass ich mich periodisch mit
Vertretern des Bundesstrafgerichtes treffe, damit solche
Überschneidungen nicht passieren. Ganz unproblematisch
ist das auch nicht, aber so haben wir den Weg gefunden. So
habe ich keine Angaben über die jeweilige Auslastung der
verschiedenen Ermittlungs- und Anklageteams – das ist
natürlich entscheidend für die Ressourcen –, die interne Auf-
gabenzuweisung und die entsprechenden Kostenzuweisun-
gen.
Erhebliche Differenzen bestehen ferner hinsichtlich der
Kompetenzen der Bundesanwaltschaft bei der Regelung ih-
res Zusammenwirkens mit den Behörden von anderen Staa-
ten beziehungsweise bei der Ausübung der Aufsicht im
Bereich der Aussenpolitik. Man muss sehen, das sind nicht
unerhebliche Kompetenzen. Das ist auch zum Vorschein ge-
kommen mit den Verträgen, die der Bundesanwalt mit den
USA abgeschlossen hat. Das Parlament wollte dann das
Einsichtsrecht, und das konnte man nicht geben.
Es ist also nicht ganz unproblematisch. Hier sollten klare
Kompetenzen sein. Als Beispiel seien die unterschiedlichen
Auffassungen über die Zuständigkeiten, die rechtliche Be-
wertung beim Vorgehen zum sogenannten Operative Wor-
king Arrangement mit den USA genannt. Das ist jetzt intern
geregelt worden, indem es einfach nicht mehr weitergeführt
wird. Aber es hat zu Überprüfungsschwierigkeiten geführt.
Der Bereich der Verfolgung von Terrorakten sei erwähnt.
Diese Verfolgung ist natürlich eine Zusammenarbeit mit vie-
len anderen in der Strafverfolgungsbehörde, und damit
kommt die Schnittstelle der Bundesanwaltschaft mit der
Bundeskriminalpolizei. Das ist ein Teil des dem EJPD unter-
stellten Bundesamtes für Polizei und der Abteilung Interna-
tionale Rechtshilfe im Bundesamt für Justiz. Hier ist natürlich
eine ganz enge Zusammenarbeit notwendig. Die Bundeskri-
minalpolizei wird natürlich nicht nur für die Bundesanwalt-
schaft eingesetzt, aber sie wird auch für die Bundesan-
waltschaft eingesetzt. Sie sehen, wir haben relativ viele
Schnittstellen, und das führt natürlich auch rasch zu Proble-
men und zu Reibereien. Dazu kommt dann noch die Zusam-
menarbeit mit dem internen Nachrichtendienst, das ist ganz
wichtig. Wenn Sie die alle an verschiedenen Orten ausein-
ander reissen, können Sie es nicht mehr koordinieren.
Dann gibt es unterschiedliche Auffassungen z. B. über die
Öffentlichkeitsarbeit. Wer legt die Grundsätze fest für die
Bundesanwaltschaft, damit wir nachher nicht Klagen über
Persönlichkeitsverletzungen usw. haben? Das ist heute alles
etwas in der Luft, weil, Herr Schwaller, das eben eine Neure-
gelung ist. Man hat das damals auseinander gerissen.
Ich war ursprünglich – Sie haben ja gesehen, dass sich der
Bundesrat schon damit befasst, darum rennt die Motion of-
fene Türen ein – für eine einheitliche Aufsicht durch das
Bundesgericht. Ich bin aber davon abgekommen und habe
mich durch die Fachliteratur und das Bundesamt für Justiz
davon überzeugen lassen, dass die Bundesanwaltschaft
nicht ein Teil der Justiz bzw. der Gerichte, sondern eine
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Strafverfolgungsbehörde ist. Man muss also aufpassen,
dass man sie nicht plötzlich in die Gerichte eingliedert. Das
ist auch der Grund, warum praktisch alle Staaten, die die
Bundesanwaltschaft neu unterstellt haben, sie von den Ge-
richten weggenommen und den Vollzugsbehörden zugewie-
sen haben. Das können Sie in Europa in verschiedener
Form feststellen: Entweder wird sie direkt einem Departe-
ment bzw. der Regierung unterstellt, oder es wird eine Son-
derregelung getroffen – eine besonders originelle Regelung
hat Italien. Aber es sind immer Strafverfolgungsbehörden
und nicht Gerichtsbehörden. Ich glaube, das ist der Grund-
satzentscheid, den man zunächst fällen müsste.
Weiter ist unbestritten, dass die Unabhängigkeit in der Straf-
verfolgung gewährleistet sein muss; sie muss also auch von
der Aufsicht des betreffenden Regierungsmitglieds bzw. der
betreffenden Regierung unabhängig sein. Die heraufbe-
schworenen Konflikte können hier, aber auch an anderen
Orten entstehen; es ist gleichgültig, wem Sie sie unterstel-
len. Darum habe ich dem Bundesrat im Dezember 2004 ein
Aussprachepapier unterbreitet, und der Bundesrat ist ein-
deutig zur Auffassung gekommen, dass die Bundesanwalt-
schaft einheitlich dem Bundesrat unterstellt sein sollte, wie
es die frühere Fassung vorsah und wie es die meisten euro-
päischen Länder geregelt haben. In dieser Beziehung wer-
den wir eine Gesetzesgrundlage ausarbeiten und Ihnen
vorlegen.
Mit der Annahme der Motion haben Sie, wie Herr Schweiger
sagte, keinerlei Präjudiz geschaffen. Sie sagen, Sie seien
damit einverstanden, dass es eine wirksame Kontrolle
braucht und dass man das anschaut. Ich habe Ihnen jetzt
gesagt, dass wir eine entsprechende Gesetzesvorlage vor-
bereiten. Der Bundesrat sagt, es müsse in Richtung Exeku-
tive und nicht in Richtung Gericht gehen; aber selbst-
verständlich kann das Parlament dann davon abweichen.
[VS]
Angenommen – Adopté 
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[VS]
Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Nun wird es
etwas spannender; es geht hier um eine Angelegenheit, wel-
che Sie – erstens – alle betreffen kann und bei welcher die
Kommission – zweitens – nur mit Stichentscheid des Präsi-
denten Nichteintreten beantragt hat. Sie ersehen daraus,
dass hier durchaus verschiedene Meinungen bestehen.
Worum geht es?
Ist jemand verheiratet, dann kann er Bürgschaften grund-
sätzlich nur mit Zustimmung des Ehegatten abschliessen.
Hiervon gibt es eine Ausnahme: Personen, die im Handels-
register als Inhaber einer Einzelfirma, als Mitglied einer Kol-
lektivgesellschaft, als unbeschränkt haftender Gesellschaf-
ter einer Kommanditgesellschaft, als Geschäftsführer oder
Verwaltungsrat einer AG, einer Kommandit-AG oder einer
GmbH eingetragen sind, bedürfen einer Zustimmung des
Ehegatten nicht. Motiv der seinerzeitigen Regelung war,
dass solche Personen als im Geschäftsleben gewandt be-
trachtet wurden.
Es gibt auch in anderen Rechtsgebieten solche Zustim-
mungserfordernisse des Ehegatten, so beispielsweise bei
der Kündigung der ehelichen Wohnung, beim Verkauf des
selbstbewohnten Hauses, bei der Verpfändung von Freizü-
gigkeitsleistungen, beim Vorbezug von Pensionskassengel-
dern für den Erwerb von Wohneigentum usw. Der entschei-
dende Unterschied zur Bürgschaft besteht darin, dass dann,
wenn in diesen Fällen der Ehegatte bzw. die Ehegattin die
Zustimmung verweigert, an dessen bzw. an deren Stelle der
Richter eine Zustimmung erteilen kann. Dies ist bei der
Bürgschaft nicht möglich.
Wo liegt das Problem? Mir ist durchaus bewusst, dass die
Bürgschaft tendenziell ein eher negatives Image hat. Des-
sen ungeachtet gibt es wirtschaftliche Situationen, in denen
eine Bürgschaft sinnvoll, teilweise sogar unerlässlich ist, um
eine richtige wirtschaftliche Lösung finden zu können. Ich
gestatte mir, dies an einigen Beispielen zu erläutern.
1. X macht sich selbstständig, möchte aber seine Haftung
beschränken. Deswegen will er für sein neues Unternehmen
eine AG oder eine GmbH gründen. Das nötige Betriebskapi-
tal soll ihm von einer Bank gegeben werden. Wenn nun die
zu gründende AG oder GmbH schwach kapitalisiert ist, sind
Banken in aller Regel – und vernünftigerweise – nur dann
zur Krediterteilung bereit, wenn der Unternehmer eine Bürg-
schaft leistet.
Würde nun der Entwurf der RK-NR angenommen, dann
könnte der Unternehmer dies nur mit der Zustimmung der
Ehegattin tun. Verweigert diese ihre Zustimmung, bleibt dem
Jungunternehmer nichts anderes übrig, als eine Einzelfirma
zu gründen. Der Erhalt des Bankkredites ist diesfalls pro-
blemlos. Problematisch aber ist, dass der Jungunternehmer
später einmal nicht nur für den Bankkredit, sondern für alle
Schulden seiner Unternehmung persönlich haftet. Das
schweizerische Recht würde also eine Lösung verunmögli-
chen, die wirtschaftlich sinnvoll wäre, nämlich die Gründung
einer AG oder einer GmbH anstelle einer Einzelunterneh-
mung.
2. X besitzt eine AG, welche Liquiditätsprobleme hat. Eine
Bank würde ihn kreditieren, wenn er bereit wäre, eine Bürg-
schaft abzuschliessen, dies beispielsweise deshalb, weil er
Privatvermögen besitzt. Weigert sich seine Ehefrau nun,
dann kann er eine solche Bürgschaft nicht aufnehmen, dies
mit der Folge, dass die AG Konkurs anmelden müsste. Nun
kann man sagen, dass in solchen Situationen jede vernünf-
tige Ehefrau ihre Zustimmung erteilen würde, allein, mit ei-
ner solchen Aussage wagt man sich auf das Feld der
Spekulationen und verkennt vor allem etwas, nämlich das,
dass in solchen Fällen nicht mehr rational, sondern vielmehr
emotional entschieden werden könnte.
Dazu nur einige Zahlen: In der Schweiz werden jährlich rund
17 000 Ehen geschieden. Wenn man nun davon ausgeht,
dass jeder Scheidung eine zweijährige Phase des Unfrie-


